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Kommentar: 

Bemerkenswert ist hier die Eröffnung der Mög-
lichkeit gemeinsamer Studien mit Fachhoch-
schulen, Privatuniversitäten und pädagogischen 
Hochschulen (!). 

c)	 Bei kommissionellen Prüfungen (stud-
SatzMDW § 15 f) wird der Prüfungssenat 
durch das Studiendekanat bzw. den/die In-
stitutsvorstand/Institutsvorständin bestellt.

Ausnahme: In Universitätslehrgängen sind die 
LehrgangsleiterInnen zuständig (studSatzMDW 
§ 16). 

Eine kurzfristige „Vertretung“ von Prüfungs-
senatsmitgliedern etwa durch „funktionelle As-
sistentInnen“ ist nur dann zulässig, wenn diese 
„rechtzeitig“ als Prüfungssenatsmitglieder be-
stellt wurden. 

Damit sich die Studierenden fristgerecht abmel-
den können, ist eine „Bestellungsfrist“ von min-
destens 2 Wochen einzuhalten. 

d)	 Durchführung von Prüfungen (studSatz-
MDW § 18): 

•	 Studierende haben das Recht eine Vertrauens-
person (studSatzMDW § 18 Abs 3) bekannt zu 
geben.

•	 Mündliche Prüfungen sind öffentlich (stud
SatzMDW § 18 Abs 3). Das bedeutet auch, dass 
prüfungsimmanente LV öffentlich sind, da im 
Prinzip jede Unterrichtseinheit zur Gesamtnote 
zählt. 

Rechtlich betrachtet kann eine Zutrittsbeschrän-
kung nur mit „räumlichen Verhältnissen“ be-
gründet werden. 

•	 Prüfungsabbruch (studSatzMDW § 18 Abs 6): 

Dieser sollte tunlichst von den KandidatInnen 
der Prüfungskommission mit den Worten: „Ich 
breche die Prüfung ab“ mitgeteilt werden. 

e)	 Rechtsschutz bei Prüfungen : 

• negatives Prüfungsergebnis : 

UG02 Novelle § 79 Abs 5:
„Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurtei-

lungsunterlagen und in die Prüfungsprotokolle zu gewäh-

ren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab 

Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. Die Beurteilungs-

unterlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung 

gestellten Prüfungsfragen. Die oder der Studierende ist be-

rechtigt, von diesen Unterlagen Fotokopien anzufertigen. 

Vom Recht auf  das Anfertigen von Fotokopien ausgenom-

men sind Multiple Choice-Fragen inklusive der jeweiligen 

Antworten.“

ABER: Will ein Studierender Berufung gegen die 
Prüfung einlegen, muss dieses binnen einer 2-Wo-
chen-Frist erfolgen!!! (UG 02 § 79 Abs1). Die 
Aufhebung einer negativ(!) beurteilten Prüfung 
wegen eines schweren Mangels (UG § 79 Abs 1) 
erfolgt durch den Studiendirektor. Gegen positiv 
beurteilte Prüfungen gibt es keine Berufung. 

Antrag auf  eine/einen bestimmte(n) PrüferIn 
(UG 02 § 59 Abs 1 Z 13): 

Es soll dem Wunsch der Studierenden „nach 
Möglichkeit“ entsprochen werden, ab der 2. 
Wiederholung unbedingt. Diese Regelung wird 
vom StuDir so interpretiert, dass es auch mög-
lich ist, eine/einen PrüferIn in einen kommissio-
nellen Prüfungssenat „hineinzuwünschen“, aber 
keines „hinauszuwünschen“.

f)	Wiederholung von Prüfungen (UG 02 § 77, 
studSatzMDW § 19) : 

•	 Zulassungsprüfungen sind unbeschränkt wie-
derholbar. 

•	 Sonderbestimmungen für „prüfungsimma-
nente Lehrveranstaltungen“. (studSatzMDW § 
19 Abs 2, 2a, 2b) 

•	 Wiederholung positiv beurteilter Prüfungen. 
(UG 02 § 77 Abs 1) 

Bei „zkF“s ist zu beachten, dass nur 2 positiv be-
urteilte Lehrveranstaltungsprüfungen während 
der gesamten Studiendauer je einmal wiederholt 
werden dürfen. 

4.)	Studienpläne

Fremdsprachen : 

UVRÄG 09 § 54 Abs 12 :
„Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Ab-
haltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei 
der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten, bei 
der Festlegung von Bezeichnungen für die Absolven-
tinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen 
sowie bei der Abfassung von Urkunden über die Ver-
leihung akademischer Grade und bei der Ausstellung 
von Zeugnissen und Abgangsbescheinigungen kann im 
studienrechtlichen Satzungsteil der Satzung vorgesehen 
werden.“ 

Die bisher „stehengelassene“ diesbezügliche 
Verfassungsbestimmung des UniStG ist mit 
UVRÄG 09 aufgehoben und muss in der Sat-
zung der MDW korrigiert werden.

Hilfestellungen und Detailinfos bekommt 
Ihr in der hmdw.

Änderungen des UG 02 zum 01.10.2009

1.)	Zulassungen

a)	 Anerkennungen von Diplom- und Master 
(Magister)arbeiten müssen vor den Weih-
nachtsferien 2010/11 beantragt werden!

b)	 Anerkennungen von Bachelorarbeiten 
müssen bis 30.04.2010 beantragt werden. 

Entsprechende Info wird es an der Pinnwand 
des Büros des StuDir geben (Anton von Webern 
Platz 1, F 0106).

c)	 Der studienrechtliche Satzungsteil und 
die Studienpläne gelten, auch wenn sie 
durch die Novellierung des UG02 (teilwei-
se) „gesetzwidrig“ geworden sein sollten, 
solange bis sie geändert werden.

Sie können im Verordnungswege von der Auf-
sichtsbehörde (BundesministerIn für Wissen-
schaft und Forschung) aufgehoben werden. 
Ansonsten können in Österreich Verordnungen 
nur durch den Verfassungsgerichtshof  aufgeho-
ben werden, z.B. über eine „Bescheidbeschwer-
de“ gem. Art 144 B-VG. 

Konkret könnte dies für jemanden interessant 
werden, die/der an der unserer Universität ein 
Bachelorstudium absolviert hat und dennoch 
nicht zu einem Master(Magister)studium an der 
Universität zugelassen wird (UVRÄG 09 § 64 Abs 
5 letzter Satz; Erörterung s.u. unter dem Punkt 
Zulassung). Sie/er müsste einen entsprechenden 
„Nichtzulassungsbescheid“ bekämpfen.

d)	 Für das Masterstudium gilt ab 01.10.09: 

UVRÄG 09 § 64 Abs 5:
„Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Ab-

schluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstu-

diums […] oder eines anderen gleichwertigen Studiums 

an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 

postsekundären Bildungseinrichtung voraus. Wenn die 

Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne 

Ergänzungen auf  die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das 

Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit 

mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während 

des jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. […] Weiters 

können im Curriculum qualitative Zulassungsbedingungen 

vorgeschrieben werden, die im Zusammenhang mit der er-

forderlichen Kenntnis jener Fächer, auf  denen das jeweilige 

Masterstudium aufbaut, stehen müssen. Es ist sicher zu 

stellen, dass die Absolvierung eines Bachelorstudiums an 

der jeweiligen Universität jedenfalls ohne weitere Voraus-

setzungen zur Zulassung zu mindestens einem facheinschlä-

gigen Masterstudium an dieser Universität berechtigt.“ 

e)	 Weiters ist für Bachelorstudierende in-
teressant, dass es die Möglichkeit einer be-
dingten Zulassung an der Universität gibt.

Konkret bedeutet dies, dass Studierende nicht 
mehr, wie bisher im 1. Semester des Bakkstu-
diums inskribieren müssen und dann eine Stu-
dienzeitverkürzung beantragen, sondern von 
vornherein entsprechend aufgenommen werden 
können und eine Frist bekommen, in der sie feh-
lende Prüfungen nachmachen müssen.

f)	Die Zulassung zum Studium erlischt, 
wenn mehr als drei Semester ohne zkF in-
skribiert werden.

Diese drei Semester sind innerhalb des Studiums 
frei wählbar.

Wiederholungssemester des zkF zählen NICHT 
dazu!!!

2.)	Anerkennungen

Die Anerkennung von Lehrveranstaltungen 
erfolgt durch den Studiendirektor, auf  An-
trag des Studierenden. 

3.)	Prüfungen

a)	 Die Festlegung der Prüfungstermine ob-
liegt der/dem LehrveranstaltungsleiterIn. 

Die Art der Leistungskontrolle ist am An-
fang der LV bekanntzugeben.

b)	 Möglich ist die Ablegung von Prüfungen 
an einer „anderen“ Universität (UG 02 § 63 
Abs 9). 

UVRÄG 09 § 51 Abs 2 Z 27:
„Gemeinsame Studienprogramme sind ordentliche Studien, 

die auf  Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder 

mehreren österreichischen Universitäten, Erhaltern von 

Fachhochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten oder Pä-

dagogischen Hochschulen sowie ausländischen anerkannten 

postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines 

joint, double oder multiple degree programs durchgeführt 

werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein 

muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an 

den beteiligten Institutionen zu erbringen haben.“

Der Artikel basiert auf einen studienrechtlichen Vortrag des Studiendirektors Stephanides.
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Her mit dem Punsch!

Einige MitarbeiterInnen der hmdw standen hinter Kochplat-

ten und mixten Punsch und Glühwein für Euch und die da-

raus entstehenden Stipendien. Denn mit dem Gewinn der Aktion 

sollen (zusammen mit dem Geld aus der Weihnachtsgebühr für 

Lehrende) wieder Stipendien für Studierende vergeben werden.

Geändert hat sich in diesem Jahr, dass wir am Webernplatz eine Wo-

che durchgehend da sein werden und der Punschstand auch länger 

geöffnet hat. Geplant sind am Webernplatz auch ein paar Weih-

nachtslieder… also lasst Euch überraschen!

So wie auch in den letzten beiden Jahren sind wir bei der Aktion „her 

mit dem Weihnachtspunsch“ auf  Hilfe angewiesen. Einerseits benö-

tigen wir die Unterstützung von Firmen, um keine unnötigen Ausga-

ben zu haben und Unterstützung von der Universität, um auf  allen 

Plätzen reibungslos diese Veranstaltung durchführen zu können. 

Andererseits sind wir angewiesen auf  EUCH! Denn ohne Publikum 

keine Stimmung – ohne Stimmung kein Punsch – ohne Punsch kei-

ne Stipendien… Ganz klar, oder?

Wir freuen uns schon darauf, alle Angehörigen der MDW sowie der 

hmdw an einem unserer Stände begrüßen zu dürfen und die Gesel-

ligkeit unserer Studierenden und MitarbeiterInnen auskosten zu dür-

fen. Alle Angestellten und Lehrenden des Hauses können sich mit 

dem Einzahlungsbeleg für „Helfen mit dem Weihnachtsbeitrag“ ih-

ren Gratispunsch an einem der oben genannten Termine abholen.

Ein fröhliches „her mit dem Weihnachtspunsch“!

Eure hmdw	  

n   Stefanie Sauer

Veranstaltungen

Datum	 Uhrzeit	 Event	 Adresse /Info
27.11.	 11–23 Uhr	 Büro-Eröffnung	 Linke Bahngasse 3
Bis 20.11.		  Ende der Einreichfrist	 Bei Fragen: hmdw-sozial@mdw.ac.at 
		  für das Stipendium	 oder hmdw-sekretariat@mdw.ac.at
		  von Adelheid Hornich;	 Tel: 01/711 55-8901
			   Abgabe: hmdw-Büro,
			   Anton-von-Webernplatz 1
1.12.	 14–18 Uhr	 Hmdw-Weihnachtspunsch	 Metternichgasse 8
10.12.	 14–18 Uhr	 Hmdw-Weihnachtspunsch	 Penzing
14.12.–17.12.	 16–20 Uhr	 Hmdw-Weihnachtspunsch	 Anton-von-Webernplatz 1

Service 
Hier einige Serviceleistungen, die die hmdw für Euch zur Verfügung stellt
und die Ihr direkt im Büro verwenden könnt:

• Zuschneidegerät	 • Spiralbinder	 • Laminiergerät	 • Buttonmaschine

Verleih
Und Dinge, die wir auch an Euch verleihen:	 • Geschirrverleih	 • Busverleih
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punsch & more 
her mit dem weihnachtspunsch!

	 01. Dezember 	 Metternichgasse 8  14.00–18.00 Uhr
	 10. Dezember 	 Penzinger Straße 7–9  14.00–18.00 Uhr
	 14.–17. Dezember	 AvW-Platz 1  16.00–20.00 Uhr

Unter dem Motto „hol mir den Weihnachtspunsch“ oder „helfen MusikerInnen durch Weihnachtspunsch“ wollen wir auch in 
diesem Jahr wieder unsere Adventaktion durchführen, an die sich manche von Euch noch erinnern werden (früher bekannt 
unter „ÖH on Tour“).

Illu: Judith Keppel




